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Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet 

Rißtal 
(IGI Rißtal) 

 
für das Jahr 2026 

 
Aufgrund von § 18 GKZ i. V. m. in der Fassung vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147,1149) § 79 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 17. Dezember 2016 (GBl. 2016 S. 1) hat die Verbandsversammlung am 19.03.2026 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:  
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
 
 Der Haushalt wird festgesetzt: 
 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 360.370 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 360.370 
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 360.370 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von - 360.370 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo 

aus 2.1 und 2.2) von 0 
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 1.506.500 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Inves-

titionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.506.500  
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 
2.3 und 2.6) von -1.506.500 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.705.200 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 198.700 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finan-

zierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.506.500 
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo 

des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0 
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§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: 

1.506.500 

 

                       § 3 Verpflichtungsermächtigungen    
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird 
festgesetzt auf:  

1.050.000 

 

§ 4 Kassenkredite 
   
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 150.000 

 

§ 5 Verbandsumlagen 
 

Die Betriebskostenumlagen werden festgesetzt auf:  

insgesamt 356.370 

davon   

Stadt Biberach 25 % 89.092,50 

Gemeinde Maselheim 25 % 89.092,50 

Gemeinde Schemmerhofen 25 % 89.092,50 

Gemeinde Warthausen 25 % 89.092,50 

 

Die Tilgungskostenumlagen werden festgesetzt auf: 

insgesamt 198.700 

davon   

Stadt Biberach 25 % 49.675 

Gemeinde Maselheim 25 % 49.675 

Gemeinde Schemmerhofen 25 % 49.675 

Gemeinde Warthausen 25 % 49.675 

  

 

Warthausen,  

 

 

Klaus Wilhelm Tappeser 
Verbandsvorsitzender 
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Vorbericht 
 

1. Allgemeines 
Der Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal wurde am 20.09.2017 gegründet. 
Der Zweckverband hat nach § 2 der Verbandssatzung die Aufgabe das Verbandsgebiet zu 
erschließen und zu vermarkten sowie die hierfür erforderlichen Grundstücke zu erwerben und 
zu veräußern. Auch ist er für notwendige Ausgleichsflächen verantwortlich. Er errichtet und 
betreibt die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet und übernimmt 
die Aufgaben i.S. v. § 205 Abs. 1 BauGB für die verbindliche Bauleitplanung. Der Zweck-
verband übernimmt die Erschließung des Verbandsgebiets und hat die erforderlichen Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen (Wasser und Abwasser) sowie sonstige Erschließungsanla-
gen herzustellen, zu erhalten und zu betreiben. Der Zweckverband erlässt die erforderlichen 
Satzungen im Rahmen der Aufgabenerledigung und übernimmt die Beleuchtungs-, Reini-
gungs- Räum- und Streupflicht nach § 41 StrG. 
Das Verbandsgebiet umfasst die Fläche von ca. 45 ha.  
Mitglieder des Zweckverbands sind die Stadt Biberach und die Gemeinden Maselheim, 
Schemmerhofen und Warthausen. 
Sitz des Zweckverbands ist Warthausen. 
Die Mitglieder beteiligen sich an den Verbandsumlagen zu gleichen Anteilen jeweils 
mit 25 %.  
Ziel des Zweckverbands ist, vorhandenen Betrieben im Raum Biberach Erweiterungsmög-
lichkeiten anzubieten. Im Verbandsgebiet werden voraussichtlich nur wenige Großbetriebe 
ansiedeln.  
 
2. Bewirtschaftungsbefugnis 
Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen der Haushaltsansätze Ver-
bindlichkeiten für den Verband einzugehen und Forderungen oder Ansprüche des Verbandes 
zu begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem 
Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. 
Nach § 8 der Verbandssatzung ist der Verbandsvorsitzende für die Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln bis zu 50.000 EUR im Einzelfall zuständig. Beim Erwerb und der Veräuße-
rung von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 EUR und von unbeweglichem Vermögen bis 
zu 50.000 EUR.  
Die Verbandsversammlung (§ 5 Abs. 2 Buchst. j der Verbandssatzung) ist zuständig für 
Grundstückskäufe- und -verkäufe ab 500.000 EUR.  
Der Verwaltungsrat (7 Abs. 2 Buchst. h der Verbandssatzung) ist für die Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln zuständig, sofern nicht die Verbandsversammlung oder der Verbandsvor-
sitzende zuständig ist.  
 
3. Bewirtschaftungsstellen mit Anordnungsbefugnis 
Die Budgetverantwortung für den Gesamt-/Teilhaushalt liegt während des Haushaltsjahres 
beim Verbandsvorsitzenden. 
 
4. Budgetvermerke 
Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegensei-
tig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. 
Beim ZV IGI Rißtal erfolgt die Budgetierung im Ergebnishaushalt auf Ebene des Teilhaus-
halts. Dies gilt auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitions-
tätigkeit.  
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D. h. bei Überschreitung des Haushaltsansatzes für die innerhalb eines Teilhaushaltes keine 
finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, fällt eine überplanmäßige Ausgabe an, die im Rah-
men der Zuständigkeitsgrenzen bewilligt werden muss. 
 
Bewilligung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben 
Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die Gemeinde-
ordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Planansätze für Aufwendungen/ Aus-
zahlungen zu überschreiten oder Aufwendungen/Auszahlungen zu leisten, für die der Haus-
haltsplan keinen Ansatz enthält (über- oder außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung). 
Die Zuständigkeit für die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Aus-
zahlungen liegt nach § 8 Abs. 3 Buchst. e beim Verbandsvorsitzenden bis zum Betrag von 
5.000 EUR im Einzelfall, nach § 7 Abs. 2 Buchst. i beim Verwaltungsrat bis zum Betrag von 
20.000 EUR im Einzelfall, darüber hinaus bei der Verbandsversammlung. 
 
5. Die finanz- und hauswirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes 
 
5.1. Rechtsgrundlagen 
Der Zweckverband hat für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten.  
Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 22.04.2009 legt fest, dass dem Haus-
haltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.  
Dieser muss einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 
unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbands verschaf-
fen. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der finanziellen Lage und 
ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.  
Weiter ist aufzuzeigen wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, 
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushalts-
jahr entwickeln werden. Auch sind die wesentlichen Punkte aufzuführen, in denen der Haus-
haltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht.  
 
5.2.  Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 
Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die von der Ver-
bandsversammlung am 15.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2024. 
 

 
Im Ergebnisplan mit 
1.1 ordentlichen Erträgen 
1.2 ordentlichen Aufwendungen 
1.3 ordentlichem Ergebnis 
 
1.4 außerordentlichen Erträgen 
1.5 außerordentlichen Aufwendungen 
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis 
 
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.) 
 
Im Finanzplan mit 
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt 

Plan 
     

  293.550,00 €  
- 293.550,00 €  

0,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 

293.550,00 €  
- 293.550,00 €  

0,00 €  
 

Ergebnis 
 

353.472,25 € 
- 353.472,25 € 

0,00 € 
 

24.938,07 € 
- 194.328,46 € 
- 169.390,39 € 

 
- 169.390,39 € 

 
 

322.449,43 € 
- 341.078,15 € 
- 18.628,72 € 
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2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss      
     (Ziff. 2.3. + 2.6.) 
 
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand 
        (Ziff. 2.7. – 2.10.) 
 
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
Schuldenstand zum 31.12.2024 

 
242.100,00 € 

- 1.225.000,00 € 
- 982.900,00 €  

 
 - 982.900,00 € 

 
 

1.025.000,00 € 
- 42.100,00 € 
982.900,00 € 

 
0 € 

 
 

1.025.000,00 € 
 

550.000,00 € 
 
 

4.565.000,00 € 

 
162.974,00 € 

- 936.279,55 € 
- 773.305,55 € 

 
- 791.934,27 € 

 
 

342.100,00 € 
- 34.520,55 € 
307.579,45 € 

 
- 484.354,82 € 

 
 

300.000,00 € 
 

0,00 € 
 

 
3.805.479,45 € 

 
 
Auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2024 wird verwiesen.  
 

 
5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 
Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die 
Haushaltssatzung am 12.03.2025 beschlossen. 
Mit Erlass vom 08.04.2025 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der 
Haushaltssatzung bestätigt. 
Die Liquidität der Verbandskasse war während des ganzen Jahres gegeben. 
 
 
Überblick über die Planzahlen und der Prognose 2025: 
 

 
Im Ergebnisplan mit 
1.8 ordentlichen Erträgen 
1.9 ordentlichen Aufwendungen 
1.10 ordentlichem Ergebnis 
 
1.11 außerordentlichen Erträgen 
1.12 außerordentlichen Aufwendungen 
1.13 veranschlagtem Sonderergebnis 
 
1.14 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.) 
 
 
Im Finanzplan mit 
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt 
 
 

Plan 
     

  345.640,00 €  
- 345.640,00 €  

0,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 
 

345.640,00 €  
- 345.640,00 €  

0,00 €  
 
 

Prognose 
 

270.000,00 € 
- 270.000,00 € 

0,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 
 

330.000,00 € 
- 270.000,00 € 

60.000,00 € 
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2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss      
     (Ziff. 2.3. + 2.6.) 
 
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand 
        (Ziff. 2.7. – 2.10.) 
 
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
Schuldenstand zum 31.12.2025 

 
96.700,00 € 

- 1.045.000,00 € 
- 948.300,00 €  

 
 - 948.300,00 € 

 
 

1.045.000,00 € 
- 96.700,00 € 
948.300,00 € 

 
0,00 € 

 
 

1.110.000,00 € 
 

550.000,00 € 
 
 

4.818.000,00 € 

 
0,00 € 

- 109.000,00 € 
- 109.000,00 € 

 
- 49.000,00 € 

 
 

89.000,00 € 
- 96.700,00 € 
- 7.700,00 € 

 
- 56.700,00 € 

 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
 

 
3.709.000,00 € 

 
 
Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen bleiben im Haushaltsjahr 2025 hinter den veran-
schlagten Planansätzen zurück. Maßgeblich für die eingeplanten und letztlich nicht benötig-
ten Aufwendungen sind Abweichungen unter anderem bei den Zinsaufwendungen. Da die 
ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 nicht erfolgt ist, fielen die 
geplanten Zinsaufwendungen geringer aus. Auch bei den Vorplanungsaufwendungen sowie 
den Aufwendungen für Rechtsberatung liegen die tatsächlichen Kosten unter den veran-
schlagten Planwerten.   
 
Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden; es wurden ledig-
lich Plankosten und Kosten für Grunderwerb ausgezahlt. 
 
 
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2026 
 
5.4.1. Ergebnishaushalt 
 
5.4.1.1. Erträge 
Alle anfallenden Aufwendungen abzüglich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte 
werden durch die Betriebskostenumlage der Verbandsmitglieder refinanziert. Die Verwaltung 
geht davon aus, dass 2026 neben den Betriebskostenumlagen noch Einnahmen aus der Ver-
pachtung von erworbenen Grundstücken erzielt werden können.  
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Ordentliche Erträge 
 

 
 
 
5.4.1.2. Aufwendungen 
Aufwendungen für Personal: Haushaltsansatz 2026, gesamt: 13.200 € 
Die Personalaufwendungen für den Verbandsrechnerin und dem Leiter der Geschäftsstelle 
wurden in den Vorjahren auf anderen Sachkonten verbucht.  
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2026, gesamt: 115.800 €  
Für eventuelle weitere Planungskosten wurde eine Pauschale von 50.000 € eingeplant. Bei 
der Projektsteuerung wurden Kosten in Höhe von rund 50.000 € veranschlagt.   
 
Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 141.820 € 
Die Investitionsauszahlungen, insbesondere für den Grunderwerb in den Jahren 2022 bis 
2025, wurden durch Kredite finanziert. Auch die geplanten Investitionsauszahlungen im 
Haushaltsjahr 2026 sollen über Kredite finanziert werden. Für die Kreditaufnahmen in den 
Haushaltsjahren 2022 bis 2025 sowie für die geplante Kreditaufnahme 2026 wurden Kredit-
zinsen eingeplant. 
 
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 89.550 € 
In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für  
 die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 5.800 €.  

Darunter fallen die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, 
dessen Stellvertreter, die Entschädigungen für sämtliche Sitzungen. Der Planansatz 
wurde gegenüber den Vorjahren reduziert, da die Kosten des Verbandsrechners nun 
auf das Sachkonto 40190000 verbucht werden.   

 die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 35.550 € 
Aufgrund der anhängigen Gerichtsverfahren wurde die Pauschale gegenüber den Vor-
jahren erhöht.  

Betriebskosten-

umlagen 356.370 € 

sonstige 

privatrechtliche 

Leistungsentgelte

3.900,00 € 

sonsstige 

ordentliche 

Erträge 

100,00 € 
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 Geschäftsaufwendungen: 25.700 € 
2026 wurden vorsorglich die Kosten für die Erstellung von Gebühren- und Betragskal-
kulationen eingestellt.  

 die Erstattung an Gemeinden: 14.300 € 
Hier sind die Sach- und Personalkosten der Gemeinde Schemmerhofen abgebildet. 
Der Planansatz wurde gegenüber den Vorjahren reduziert, da die Personalkosten für 
den Leiter der Geschäftsstelle nun auf das Sachkonto 40190000 verbucht wird.  

 
 

Ordentliche Aufwendungen 
 

 
 
 
 
5.4.2. Finanzhaushalt 
 
5.4.2.1. Investitionen 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 0 € 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:  
Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 800.000 € 
Im Jahr 2026 wurden Kosten aufgrund der Baulandumlegung eingeplant. Es handelt sich 
hierbei überwiegend um vom Verband zu leistenden Geldausgleich für die Gemeinde Wart-
hausen und der Firma Handtmann.  
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 706.500 € 
Verpflichtungsermächtigung: 1.050.000 € 
Vorsorglich wurde im Haushaltsjahr 2026 ein geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurho-
norare, für den Beginn der Erschließungsmaßnahmen in Eigenregie, oder ggf. für die Kos-
tenübernahme aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger aufgenommen. 
 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen

115.800,00 € Personalaufwendun

gen

13.200,00 € 

Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen

141.820,00 € 

sonstige ordentliche 

Aufwendungen

89.550,00 € 
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Für die erforderlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wurden 2026 Honorarkosten und 
die Kosten für die Umsetzung eingeplant. 
 
Um Erschließungsaufträge – soweit erforderlich – abschließen zu können, deren Auszahlung 
im Haushaltsjahr 2027 zum Tragen kommen, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 
von 1.050.0000 € im Haushaltsjahr 2026 eingestellt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
5.4.2.2 Finanzierungstätigkeit 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 1.705.200 € 
Die Investitionsausgaben (Grunderwerbskosten und Planungs- bzw. Honorarkosten für die 
Erschließung des Industriegebietes) werden über eine Kreditaufnahme in Höhe von 
1.506.500 € finanziert.   
 
Die Kredittilgungsbeträge in Höhe von 198.700 € werden auf die Mitgliedsgemeinden umge-
legt, wobei jede Kommune 25 % der Summe in Höhe von jeweils 49.675 € trägt. 
 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 198.700 €  
Für die bereits aufgenommenen Darlehen sind Tilgungen in Höhe von 198.700 € zu leisten. 
 
 

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investitionen 
€

Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investitionsausgaben 936.279 € 109.700 € 1.506.500 € 2.100.000 € 2.400.000 € 2.200.000 €

11



 

12



 

  

13



 
 

 
 

  

14



 

 
  

15



 
  

16



 

 
 

  

17



 

 
  

18



 

 

19



 

 
 
 

  

20



 

 
 

  

21



 

 
 

  

22



 

 
 

  

23



 

 
 

  

24



 
  

25



 

 
  

26



 

 

27



 
 

 
  

28



 
 

 
 

  

29



 

 
 

  

30



 

 
 
 

                                     
 

 
  

31



 

 
 
 

  

32



 

 
 

  

33



 

34



 

 
 

  

35



 

 
 

  

36



 

 
  

37



 
 

 
 

  

38



 

 
 

  

39



 

 
 

  

40



 

 
 

  

41



 

42



 

 
 
 

  

43



 
 

 
  

44



 
 

  

45



 
 
 

 
 

  

46



 

 

47



 

 
 
 

  

48



 
  

49



 
 
 

 
 
 

  

50



 

51



 
 

52



Anlagen zum Haushaltsplan 

Anlage 1: 

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
11.10 Steuerung 1

11.21 Personalwesen 1

11.22 Finanzverwaltung und Kasse 1
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 1
11.33 Grundstücksmanagement 1
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 1

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 

Verkehrsplanung und Stadterneuerung

2

53.30 Wasserversorgung 2

53.80 Abwasserbeseitigung 2

54.10 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, 

Wegen und Plätzen

2

55.40 Natur- und Landschaftspflege 2

57.10 Wirtschaftsförderung 2

Städtebauliche Planung, Ver- 

und Entsorgung, 

Verkehrsflächen, Vermarktung 

von Gewerbeflächen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den 

Teilhaushalten

Produktbereich
Produktgruppe Produkt Teilhaushalt

Innere Verwaltung, 

Finanzwirtschaft
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Warthausen, 30.01.2026 
 
 
 
 
 
 
Klaus Wilhelm Tappeser     Gertrud Müller-Missel 
Verbandvorsitzender     Verbandsrechnerin 
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